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1649/2015
Gesetz  

zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes und  des Straßen- und Wegegesetzes
Vom 1. September 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes1)

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 135), wird wie folgt geändert: 

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift zu § 83 a werden ein 
Komma und die Worte „frühe Öffentlich-
keitsbeteiligung“ angefügt. 

b) Nach der Überschrift zu § 86 wird fol-
gende Überschrift eingefügt: 

„§ 86 a Öffentliche Bekanntmachung im In-
ternet“ 

 2.  § 52 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende neue Fassung:

„(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeord-
nete Schriftform kann, soweit nicht durch 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt 
ist, durch die elektronische Form ersetzt 
werden. Der elektronischen Form genügt 
ein elektronisches Dokument, das mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 
(BGBl. I S. 876), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), 
versehen ist. Die Signierung mit einem 
Pseudonym, das die Identifizierung der Per-
son des Signaturschlüsselinhabers nicht un-
mittelbar durch die Behörde ermöglicht, ist 
nicht zulässig. Die Schriftform kann auch 
ersetzt werden 

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklä-
rung in einem elektronischen Formular, 
das von der Behörde in einem Eingabe-
gerät oder über öffentlich zugängliche 
Netze zur Verfügung gestellt wird; 

2. bei Anträgen und Anzeigen durch Ver-
sendung eines elektronischen Doku-
ments an die Behörde mit der Versandart 
nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes 
vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666), ge-
ändert durch Gesetz vom 7. August 
2013 (BGBl. I S. 3154); 

3. bei elektronischen Verwaltungsakten 
oder sonstigen elektronischen Dokumen-

ten der Behörden durch Versendung ei-
ner De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 
des De-Mail-Gesetzes, bei der die Bestä-
tigung des akkreditierten Dienstanbie-
ters die erlassende Behörde als Nutzer 
des De-Mail-Kontos erkennen lässt; 

4. durch sonstige sichere Verfahren, die 
durch Rechtsverordnung der Landesre-
gierung festgelegt werden, welche den 
Datenübermittler (Absender der Daten) 
authentifizieren und die Integrität des 
elektronisch übermittelten Datensatzes 
sowie die Barrierefreiheit gewährleisten; 
der IT-Planungsrat gibt Empfehlungen zu 
geeigneten Verfahren ab. 

In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss 
bei einer Eingabe über öffentlich zugängliche 
Netze ein sicherer Identitätsnachweis nach  
§ 18 des Personalausweisgesetzes vom  
18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), geändert 
durch Gesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I  
S. 3154), oder nach § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 162), geändert durch Gesetz vom  
6. September 2013 (BGBl. I S. 3556), erfolgen. 

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

 3.  § 83 a wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden ein Komma und die 
Worte „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
angefügt. 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Die Behörde wirkt darauf hin, dass der 
Träger bei der Planung von Vorhaben, die 
nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf 
die Belange einer größeren Zahl von Dritten 
haben können, die betroffene Öffentlichkeit 
frühzeitig über die Ziele des Vorhabens, die 
Mittel, es zu verwirklichen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen des Vorhabens 
unterrichtet (frühe Öffentlichkeitsbeteili-
gung). Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
soll möglichst bereits vor Stellung eines An-
trags stattfinden. Der betroffenen Öffent-
lichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung und 
zur Erörterung gegeben werden. Das Ergeb-
nis der vor Antragstellung durchgeführten 
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung soll der 
betroffenen Öffentlichkeit und der Behörde 
spätestens mit der Antragstellung, im Übri-
gen unverzüglich mitgeteilt werden. Satz 1 

1) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 2. Juni 1992, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 20-1



Nr. 13 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 24. September 2015 323

gilt nicht, soweit die betroffene Öffentlich-
keit bereits nach anderen Rechtsvorschrif-
ten vor der Antragstellung zu beteiligen ist. 
Beteiligungsrechte nach anderen Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt.“ 

 4.  Nach § 86 wird folgender § 86 a eingefügt:

„§ 86 a 
Öffentliche Bekanntmachung im  Internet

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche 
oder örtliche Bekanntmachung angeordnet, 
soll die Behörde deren Inhalt zusätzlich im In-
ternet veröffentlichen. Dies wird dadurch be-
wirkt, dass der Inhalt der Bekanntmachung auf 
einer Internetseite der Behörde oder ihres Ver-
waltungsträgers zugänglich gemacht wird. Be-
zieht sich die Bekanntmachung auf zur Einsicht 
auszulegende Unterlagen, sollen auch diese 
über das Internet zugänglich gemacht werden. 
Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes 
geregelt ist, ist der Inhalt der zur Einsicht aus-
gelegten Unterlagen maßgeblich. 

(2) In der öffentlichen oder örtlichen Bekannt-
machung ist die Internetseite anzugeben. 

(3) Rechtsverordnungen nach § 329 bleiben 
hiervon unberührt.“ 

 5.  Dem § 91 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Jede Behörde soll von Urkunden, die sie 
selbst ausgestellt hat, auf Verlangen ein elek-
tronisches Dokument nach Absatz 4 Nummer 4 
Buchstabe a oder eine elektronische Abschrift 
fertigen und beglaubigen.“ 

 6.  Dem § 108 Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 

„Im Fall des § 52 a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 
muss die Bestätigung nach § 5 Absatz 5 des 
De-Mail-Gesetzes die erlassende Behörde als 
Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lassen.“ 

 7.  § 140 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „auswirkt“ durch 
die Worte „voraussichtlich auswirken wird“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Betroffenen“ die Worte „und die Vereinigun-
gen nach Absatz 4 Satz 6“ eingefügt; das 
Wort „ist“ wird durch das Wort „sind“ ersetzt. 

c) Absatz 3 a Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Stellungnahmen, die nach Ablauf der Frist 
nach Satz 1 eingehen, sind zu berücksichti-
gen, wenn der Planfeststellungsbehörde die 
vorgebrachten Belange bekannt sind oder 
hätten bekannt sein müssen oder für die 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung von Be-
deutung sind; im Übrigen können sie be-
rücksichtigt werden.“ 

d) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 
„Vereinigungen, die auf Grund einer Aner-
kennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen die Ent-
scheidung nach § 141 einzulegen, können 
innerhalb der Frist nach Satz 1 Stellungnah-
men zu dem Plan abgeben. Die Sätze 2 bis 5 
gelten entsprechend.“ 

e) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort 

„Einwendungen“ die Worte „oder Stel-
lungnahmen von Vereinigungen nach 
Absatz 4 Satz 6“ eingefügt. 

bb) In Nummer 4 Buchstabe a werden nach 
dem Wort „haben“ die Worte „oder die 
Vereinigungen, die Stellungnahmen ab-
gegeben haben,“ eingefügt. 

f)  Folgender Absatz 5 a wird eingefügt: 
„(5 a) Wirkt sich ein Plan auch in gemeinde-
freien Gebieten im Küstenmeer aus, so sind  
§ 140 Absätze 2, 3 Satz 1, 4 Satz 1, 5 Satz 1 
dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass insoweit, als das gemeindefreie Ge-
biet im Küstenmeer betroffen ist, an die Stelle 
der amtsfreien Gemeinden und Ämter die An-
hörungsbehörde tritt. Auf die Auslegung der 
Unterlagen ist in diesen Fällen im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Anhörungsbe-
hörde durch Veröffentlichung der Bekanntma-
chung hinzuweisen. Ist durch das Vorhaben 
ausschließlich gemeindefreies Gebiet im Küs-
tenmeer betroffen, ist der Bekanntmachungs-
text zusätzlich in zwei überregionalen Tage-
zeitungen zu veröffentlichen.“ 

g) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat 
die Anhörungsbehörde die rechtzeitig 
gegen den Plan erhobenen Einwendun-
gen, die rechtzeitig abgegebenen Stel-
lungnahmen von Vereinigungen nach 
Absatz 4 Satz 6 sowie die Stellungnah-
men der Behörden zu dem Plan mit dem 
Träger des Vorhabens, den Behörden, 
den Betroffenen sowie denjenigen, die 
Einwendungen erhoben oder Stellung-
nahmen abgegeben haben, zu erörtern.“ 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „er-
hoben“ die Worte „oder Stellungnah-
men abgegeben“ eingefügt. 

cc) Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Die Anhörungsbehörde schließt die Er-
örterung innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf der Einwendungsfrist ab.“ 
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h) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Soll ein ausgelegter Plan geändert wer-
den und werden dadurch der Aufgaben-
bereich einer Behörde oder einer Vereini-
gung nach Absatz 4 Satz 6 oder Be-
lange Dritter erstmals oder stärker als 
bisher berührt, ist diesen die Änderung 
mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu 
Stellungnahmen und Einwendungen in-
nerhalb von vier Wochen zu geben; Ab-
satz 4 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend.“ 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Wirkt sich 
die Änderung auf das Gebiet einer ande-
ren amtsfreien Gemeinde oder eines Am-
tes aus“ durch die Worte „Wird sich die 
Änderung voraussichtlich auf das Gebiet 
einer anderen amtsfreien Gemeinde oder 
eines Amtes auswirken“ ersetzt. 

i)  Absatz 9 wird wie folgt gefasst:
„(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergeb-
nis des Anhörungsverfahrens eine Stellung-
nahme ab und leitet diese der Planfeststel-
lungsbehörde innerhalb eines Monats nach 
Abschluss der Erörterung mit dem Plan, 
den Stellungnahmen der Behörden und der 
Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 6 sowie 
den nicht erledigten Einwendungen zu.“ 

 8. § 141 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Der Planfeststellungsbeschluss ist 
dem Träger des Vorhabens, denjenigen, 
über deren Einwendungen entschieden 
worden ist, und den Vereinigungen, 
über deren Stellungnahmen entschie-
den worden ist, zuzustellen.“ 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 ein-
gefügt: 
„Bei Vorhaben in gemeindefreien Berei-
chen im Küstenmeer gilt für die Be-
kanntmachung nach Satz 2 der § 140 
Absatz 5 a entsprechend; an die Stelle 
der Anhörungsbehörde tritt in diesem 
Fall die Planfeststellungsbehörde.“ 

cc) Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4. 
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 werden nach dem 
Wort „nicht“ die Worte „oder nur 
unwesentlich“ eingefügt und wird 
das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt. 

bbb) Nummer 2 Buchstabe b wird wie 
folgt gefasst: 

„b)  mit Vereinigungen, die auf 
Grund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschrif-
ten befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen die Entschei-
dung der Planfeststellungsbe-
hörde einzulegen,“ 

ccc) In Nummer 3 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

ddd) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4.  nicht andere Rechtsvorschriften 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
vorschreiben, die den Anforde-
rungen des § 140 Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 bis 7 ent-
sprechen muss.“ 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Plangenehmigung hat die Rechts-
wirkungen der Planfeststellung; auf 
ihre Erteilung sind die Vorschriften über 
das Planfeststellungsverfahren nicht 
anzuwenden; davon ausgenommen 
sind Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5, die 
entsprechend anzuwenden sind.“ 

c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende 
durch das Wort „und“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

„3.  nicht andere Rechtsvorschriften 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor-
schreiben, die den Anforderungen 
des § 140 Absatz 3 Satz 1 und Ab-
satz 4 bis 7 entsprechen muss.“ 

 9. § 142 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 a Satz 2 werden nach dem 
Wort „Abwägung“ die Worte „oder eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften“ und nach dem Wort „können“ 
ein Semikolon und die Worte „die §§ 114 
und 115 bleiben unberührt“ eingefügt. 

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Als Beginn der Durchführung des Plans gilt 
jede erstmals nach außen erkennbare Tätig-
keit von mehr als nur geringfügiger Bedeu-
tung zur plangemäßen Verwirklichung des 
Vorhabens; eine spätere Unterbrechung der 
Verwirklichung des Vorhabens berührt den 
Beginn der Durchführung nicht.“ 

10. In § 263 Absatz 2 werden die Angabe „§ 281 a,“ 
sowie das vorhergehende Wort „den“ gestrichen. 
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Artikel 2  
Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein2)
Das Straßen- und Wegegesetz des Landes Schles-
wig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. November 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, 
ber. 2004 S. 140), geändert durch Verordnung 
vom 15. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 850), 
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt 
ersetzt durch Artikel 67 und 68 der Verordnung 
vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), wird 
wie folgt geändert: 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Die Angaben zu § 40 und § 41 werden durch 
folgende Angaben ersetzt: 
„§ 40 Erfordernis der Planfeststellung 
§ 40 a Anhörungsverfahren 
§ 40 b  Planfeststellungsbeschluss, Plangeneh-

migung 
§ 40 c  Rechtswirkungen der Planfeststellung 

und der Plangenehmigung 
§ 40 d  Planänderung vor Fertigstellung des Vor-

habens 
§ 41 (gestrichen)“ 

2. In § 33 Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 41 
Absatz 1“ durch die Angabe „§ 40“ ersetzt. 

3.  § 40 wird wie folgt gefasst: 
„§ 40 

Erfordernis der Planfeststellung 
(1) Landesstraßen dürfen nur gebaut oder geän-
dert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. 
(2) Für den Bau oder die Änderung von Kreis- und 
Gemeindestraßen sowie von sonstigen öffentli-
chen Straßen ist ein Planfeststellungsverfahren 
durchzuführen, wenn ein Enteignungsverfahren 
notwendig ist oder entsprechend den Vorausset-
zungen der Anlage 1 zu § 3 des Landes-UVP-Ge-
setzes vom 13. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 246), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnun-
gen zuletzt ersetzt durch Artikel 67 und 69 der Ver-
ordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 143), eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist. Im Übrigen ist auf Antrag des Stra-
ßenbaulastträgers die Planfeststellung zulässig. 
(3) Bei der Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
Für das Planfeststellungsverfahren gelten die  
§§ 139 bis 145 des Landesverwaltungsgeset-
zes nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

(4) In einer Planfeststellung oder Plangenehmigung 
für Straßen nach den Absätzen 1 und 2 kann im 
Rahmen der Gesamtplanung gleichzeitig auch über 
den Bau, die Veränderung oder die Aufhebung an-
derer öffentlicher Straßen beschlossen werden. 
(5) Wird eine Planfeststellung oder ein Plangeneh-
migungsverfahren nach dem Bundesfernstraßen-
gesetz durchgeführt, so kann im Rahmen der Ge-
samtplanung gleichzeitig auch eine Planfeststel-
lung oder eine Plangenehmigung für den Bau, die 
Veränderung oder die Aufhebung anderer öffentli-
cher Straßen stattfinden. Auf diese finden die 
Vorschriften des Bundesfernstraßengesetzes über 
die Planfeststellung entsprechende Anwendung. 
Die Verpflichtung der Planfeststellungsbehörde 
nach § 17 b Absatz 1 Nummer 6 des Bundes-
fernstraßengesetzes, bei Meinungsverschieden-
heiten die Weisung des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung einzuholen, 
erstreckt sich nicht auf die Planung der anderen 
öffentlichen Straßen im Sinne des Satzes 1.“ 

4.  Nach § 40 werden folgende §§ 40 a bis 40 d 
eingefügt: „§ 40 a  

Anhörungsverfahren 
Für das Anhörungsverfahren gilt § 140 des Lan-
desverwaltungsgesetzes mit folgenden Maßgaben: 
1.  Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörte-

rung verzichten, wenn sie den Beteiligten 
mitgeteilt hat, dass sie beabsichtigt, auf eine 
Erörterung zu verzichten und keine Beteiligte 
oder kein Beteiligter innerhalb einer hierfür 
gesetzten angemessenen Frist Einwendun-
gen dagegen erhoben hat. Findet keine Erör-
terung statt, hat die Anhörungsbehörde ihre 
Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen 
nach Ablauf der Einwendungsfrist abzuge-
ben und zusammen mit den sonstigen in  
§ 140 Absatz 9 des Landesverwaltungsge-
setzes aufgeführten Unterlagen der Planfest-
stellungsbehörde zuzuleiten.

2.  Soll ein ausgelegter Plan geändert werden, 
kann von der Erörterung im Sinne des § 140 
Absatz 6 des Landesverwaltungsgesetzes 
und des § 9 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung ab-
gesehen werden, wenn die Behörde den Be-
teiligten mitgeteilt hat, dass sie beabsichtigt, 
auf eine Erörterung zu verzichten und keine 
Beteiligte oder kein Beteiligter innerhalb einer 
hierfür gesetzten angemessenen Frist Ein-
wendungen dagegen erhoben hat.“

§ 40 b  
Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung 

(1) Für Planfeststellungsbeschluss und Plange-
nehmigung gilt § 141 des Landesverwaltungs-
gesetzes mit der Maßgabe, dass dem Planfest-
stellungsbeschluss oder der Plangenehmigung 

2) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 25. November 2003,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 90-1
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stets eine Rechtsbehelfsbelehrung im Sinne des 
§ 108 Absatz 5 des Landesverwaltungsgesetzes 
beizufügen ist. 
(2) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetz-
buchs ersetzen die Planfeststellung nach § 40. 
Wird eine Ergänzung notwendig oder soll von 
Festsetzungen des Bebauungsplans abgewichen 
werden, ist die Planfeststellung insoweit zusätz-
lich durchzuführen. In diesen Fällen gelten die 
§§ 40, 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 
Absatz 1 bis 4 des Baugesetzbuchs. 
(3) Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan 
fest, erteilt die Plangenehmigung und trifft die 
Entscheidung nach § 141 Absatz 7 des Landes-
verwaltungsgesetzes. 

§ 40 c  
Rechtswirkungen der Planfeststellung und der 

Plangenehmigung 
Für die Rechtswirkungen der Planfeststellung 
und Plangenehmigung gilt § 142 des Landesver-
waltungsgesetzes mit folgenden Maßgaben: 
1. Wird mit der Durchführung des Plans nicht in-

nerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der Un-
anfechtbarkeit begonnen, tritt er außer Kraft, 
es sei denn, er wird vorher auf Antrag des Trä-
gers des Vorhabens von der Planfeststellungs-
behörde um höchstens fünf Jahre verlängert. 

2. Vor der Entscheidung nach Nummer 1 ist 
eine auf den Antrag begrenzte Anhörung 
nach dem für die Planfeststellung oder für 
die Plangenehmigung vorgeschriebenen Ver-
fahren durchzuführen. 

3. Für die Zustellung und Auslegung sowie die 
Anfechtung der Entscheidung über die Verlän-
gerung sind die Bestimmungen über den Plan-
feststellungsbeschluss beziehungsweise die 
Plangenehmigung entsprechend anzuwenden. 

§ 40 d  
Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens
Für die Planergänzung und das ergänzende Ver-
fahren im Sinne des § 142 Absatz 1 a Satz 2 
des Landesverwaltungsgesetzes und für die 
Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens 
gilt § 143 des Landesverwaltungsgesetzes mit 
der Maßgabe, dass im Fall des § 143 Absatz 1 
des Landesverwaltungsgesetzes von einer Erör-
terung im Sinne des § 140 Absatz 6 des Lan-

desverwaltungsgesetzes und des § 9 Absatz 1 
Satz 3 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung abgesehen werden kann, wenn 
die Behörde den Beteiligten mitgeteilt hat, dass 
sie beabsichtigt, auf eine Erörterung zu verzich-
ten und keine Beteiligte oder kein Beteiligter in-
nerhalb einer hierfür gesetzten angemessenen 
Frist Einwendungen dagegen erhoben hat. Im 
Übrigen gelten für das neue Verfahren die Vor-
schriften dieses Gesetzes.“ 

5.  § 41 wird aufgehoben. 
6.  In § 44 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe  

„§ 41“ durch die Angabe „§ 40“ ersetzt.
Artikel 3  

Inkrafttreten
(1) Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die Änderun-
gen in Artikel 1 Nummer 2, 5 und 6 mit Wirkung 
vom 1. Juli 2015 in Kraft.
(2) Für vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begon-
nene Planfeststellungs- oder Plangenehmigungs-
verfahren finden
1.  das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 

(BGBl. I S. 1970, 3621), geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. Februar 2013 (BGBl. I S. 346),

2.  das Bundesfernstraßengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I 
S. 1206), geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585),

3.  das Allgemeine Eisenbahngesetz vom 27. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I  
S. 2439), geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 12. September 2012 (BGBl. I S. 1884),

4.  das Magnetschwebebahnplanungsgesetz vom 
23. November 1994 (BGBl. I S. 3486), geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542),

5.  das Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 962; 2008 I S. 1980), geändert durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I 
S. 831), und

6.  das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I  
S. 698), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2454),

in den hier zitierten Fassungen weiter Anwendung.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel, 1. September 2015

 To rs t en  A l b i g   S t e fan  S tud t 
 Ministerpräsident Minister
  für Inneres und Bundesangelegenheiten

 Re i nha rd  Meye r    D r.  Robe r t  Habeck
 Minister Minister
 für Wirtschaft, Arbeit, für Energiewende, Landwirtschaft,
 Verkehr und Technologie Umwelt und ländliche Räume
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Landesverordnung 
zur Änderung der Kapazitätsverordnung Lehrkräfte

Vom 31. Juli 2015
Aufgrund des § 125 Absatz 5 und 6 des Landesbe-
amtengesetzes verordnet das Ministerium für 
Schule und Berufsbildung:

Artikel 1

Die Kapazitätsverordnung Lehrkräfte vom 24. April 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 484)1) geändert durch 
Verordnung vom 28. Mai 2013 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 252), wird wie folgt geändert:
1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Einstellung in die Vorbereitungsdienste 
der Lehrämter der Lehrkräfte zu den Einstel-
lungsterminen 1. Februar 2016, 1. August 2016, 
1. Februar 2017, 1. August 2017, 1. Februar 
2018, 1. August 2018, 1. Februar 2019, 1. Au-
gust 2019 und 1. Februar 2020 wird auf die 
Zahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungs-
plätze beschränkt. Dies gilt nicht für Fachlehr-
kräfte an berufsbildenden Schulen.“

2. In § 2 Absatz 3 wird folgender Satz 2 eingefügt:
„Der Bewerbung sind beizufügen
 1. ein unterschriebener Lebenslauf,
 2. die Geburtsurkunde, soweit die Angaben 

nicht in Nummer 3 enthalten sind,
 3. gegebenenfalls die Heiratsurkunde oder Le-

benspartnerschaftsurkunde und die Ge-
burtsurkunden der Kinder,

 4. das Schulabschlusszeugnis oder die Hoch-
schulzugangsberechtigung,

 5. Zeugnisse über Lehramtsprüfungen oder 
andere als Einstellungsvoraussetzung aner-
kannte Prüfungsleistungen gemäß der Leh-
rerinnen- und Lehrerlaufbahnverordnung vom 
30. Januar 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 124), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom  
24. Juni 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 176), 
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen 
zuletzt ersetzt durch Artikel 7 der Verord-
nung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 96); bis zum Einstellungstermin sind die 
entsprechenden Nachweise gegebenenfalls 
zu vervollständigen,

 6. ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit,
 7. ein Nachweis über ausreichende deutsche 

Sprachkenntnisse, soweit die Hochschulzu-

gangsberechtigung nicht an einer deutsch-
sprachigen Schule erworben wurde,

 8. eine Erklärung über etwaige Vorstrafen oder 
schwebende Ermittlungs- oder Strafverfahren,

 9. gegebenenfalls Bescheinigungen über abge-
leisteten Wehrdienst, zivilen Ersatzdienst 
oder Freiwilligendienste sowie eine Fremd-
sprachenassistenztätigkeit,

10. gegebenenfalls eine Bescheinigung über die 
Schwerbehinderteneigenschaft,

11. gegebenenfalls eine Erklärung über die ge-
wünschten Fächer während der Ausbildung.“

3. In § 5 Absatz 1 wird Nummer 6 wie folgt gefasst:
 „6.  erfolgreich abgeleisteter Vorbereitungs-

dienst in einem weiteren Lehramt.“
4. In § 5 Absatz 1 wird nach Nummer 6 folgende 

Nummer 7 neu eingefügt:
 „7.  Nachweis eines Zertifikats oder Studiums 

für Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als 
Fremdsprache.“

5. In § 5 Absatz 1 letzter Satz wird der Klammer-
zusatz geändert von „Anlage Punkt 7“ in „An-
lage Punkt 8“.

6. § 7 Nummer 3 erhält folgende Fassung: 
 „3.  Studium eines Drittfachs oder eines  

II. Staatsexamens in einem weiteren Lehramt
Das Drittfach muss äquivalent zu einem origi-
nären Lehramtsstudium (Erweiterungsfach) 
studiert und abgeschlossen worden sein; das 
II. Staatsexamen muss für ein Lehramt abge-
legt worden sein, welches in den §§ 17 bis 19 
sowie 21 und 22 der Lehrerinnen- und Lehrer-
laufbahnverordnung genannt ist.“

7. In § 13 Satz 2 wird die Angabe „1. März 2017“ 
durch die Angabe „29. Februar 2020“ ersetzt.

8. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 wird durch die bei-
gefügte Anlage ersetzt.

Artikel 2

§ 2 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehr-
kräfte II vom 26. Juni 2011 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 176)2) wird gestrichen.

Artikel 3

Die vorstehende Verordnung tritt am Tage nach Ih-
rer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 31. Juli 2015 B r i t ta  E r n s t
Ministerin

für Schule und Berufsbildung

1) Ändert LVO vom 24. April 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-14
2) Ändert LVO vom 24. Juni 2011, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-10

Anl. 
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Anlage  

zu § 5 Absatz 1 

 

Gemäß § 5 Absatz 1 werden der Bewerberin oder dem Bewerber auf Grundlage des 

§ 125 Absatz 5 des Landesbeamtengesetzes folgende Punkte zugeteilt: 

 

 

1. Mangelfach oder Mangelfachrichtung 

Für jedes Mangelfach oder jede Mangelfachrichtung  50 Punkte. 

 

Als Mangelfächer / -fachrichtungen werden festgelegt für das Lehramt an 
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2. Wartezeit (§ 6) 

Für jeden vollen Monat der Wartezeit 5 Punkte. 

 

3. Vertretungsunterricht (§ 7) 

Für jeden vollen Monat der Tätigkeit 5 Punkte. 

 

4. Fremdsprachenassistenz (§ 7) 

Für mindestens 6 Monate der Tätigkeit 20 Punkte. 

 

5. Drittfach (§ 7) 

Für das erfolgreiche Studium eines Drittfachs  50 Punkte. 

 

6. II. Staatsexamen (§ 7) 

Für ein II. Staatsexamen in einem weiteren Lehramt 100 Punkte. 

 

7. Deutsch als Zweitsprache / Deutsch als Fremdsprache (§ 7) 

Bei entsprechendem Nachweis 25 Punkte 

 

8. Zusatzpunkte  

Für Fächer oder Fachrichtungen mit außergewöhnlichem Bedarf 100 Punkte. 

 

Dies betrifft in den einzelnen Lehrämtern folgende Fächer 

1. Lehramt an der Grundschule 

    Mathematik 

 

2. Lehramt an Sekundarschulen (Schwerpunkt Sekundarstufe I) 

    Physik  

 

3. Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Sekundarschullehramt) 

    Mathematik, Physik 
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Landesverordnung 
über das Naturschutzgebiet „Sielbektal, Kreuzkamper Seenlandschaft und umliegende Wälder”

Vom 11. August 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 791-10-16

Aufgrund des § 13 Absatz 1 Landesnaturschutzge-
setz (LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. Schl.-H. S. 225), sowie aufgrund des § 38 
Landesjagdgesetz (LJagdG) in der Fassung vom 
13. Oktober 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 300, ber. 
2008 S. 135), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6. Juni 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 100), verordnet 
das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume:

§ 1 
Erklärung zum Naturschutzgebiet

(1) Der nördliche Bereich des Sielbektals mit den 
umliegenden Waldgebieten Hohelied und Beutz so-
wie die ehemaligen Abgrabungsflächen im Bereich 
des ehemaligen Lagerstättengebietes Kücknitz-
Kreuzkamp auf dem Gebiet der Gemeinde Ratekau, 
Kreis Ostholstein, werden zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Die Flächen des Naturschutzgebietes ha-
ben Vernetzungsfunktion für die Wanderung, die 
geographische Verbreitung und den genetischen 
Austausch wildlebender Arten und dienen der Ver-
besserung der ökologischen Kohärenz von Natura 2000 
im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. EU L 206, S. 7), zuletzt geän-
dert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 
13. Mai 2013 (ABl. EU L 158, S. 193).

(2) Das Naturschutzgebiet wird mit der Bezeich-
nung „Sielbektal, Kreuzkamper Seenlandschaft und 
umliegende Wälder” unter Nummer 205 in das bei 
der obersten Naturschutzbehörde geführte Ver-
zeichnis der Naturschutzgebiete eingetragen.

§ 2 
Geltungsbereich

(1) Das Naturschutzgebiet ist rund 209 Hektar 
groß und umfasst 

1. die Waldgebiete Hohelied und Beutz mit angren-
zenden landwirtschaftlichen Nutzflächen,

2. das dazwischen liegende Sielbektal, das im Sü-
den von der Alten Travemünder Landstraße be-
grenzt wird,

3. die Kiesgrube Scheel im Westen des Gebietes 
sowie die ehemalige Abbaufläche im Bereich 
Kücknitz-Kreuzkamp mit ihren offenen Gewäs-
sern zwischen der Alten Travemünder Land-
straße und dem Sonnenbergsredder, 

4. die Sielbekniederung südlich der Alten Trave-
münder Landstraße mit der Katthorstwiese.

(2) In der dieser Verordnung als Anlage beigefüg-
ten Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 ist die 
Grenze des Naturschutzgebietes als schwarze Linie 
dargestellt.

(3) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der 
Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 5.000 rot einge-
tragen. Sie verläuft auf der dem Gebiet zugewandten 
Seite der roten Linie. Die Ausfertigung der Karte ist 
in der obersten Naturschutzbehörde verwahrt. Die 
Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. Weitere 
Karten sind

1. bei der Landrätin oder dem Landrat des Kreises Ost-
holstein, untere Naturschutzbehörde, 23701 Eutin,

2. bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
der Gemeinde Ratekau, 23626 Ratekau,

niedergelegt. Die Karten können bei diesen Behörden 
während der Dienststunden eingesehen werden.

§ 3 
Schutzzweck

(1) Das Naturschutzgebiet dient der Sicherung, 
dem Schutz, der Erhaltung und der Entwicklung ei-
ner strukturreichen und geomorphologisch ab-
wechslungsreichen Landschaft mit einem Mosaik 
aus naturnahen Waldgebieten, extensiv genutztem 
Dauergrünland in Übergängen zu Magergrünland 
und zu artenreichem Feucht- und Nassgrünland, ar-
tenreichen Säumen und linienhaften Gehölzstruktu-
ren auf den Hanglagen, feuchten Staudenfluren, 
Niedermooren, kleinen Brüchen und Kleingewäs-
sern in den Niederungen, extensiv beweideten und 
sich natürlich entwickelnden ehemaligen Kiesab-
bauflächen mit größeren Wasserflächen als Lebens-
raum einer charakteristischen, teilweise gefährde-
ten und seltenen Pflanzen- und Tierwelt. 

(2) Schutzzweck ist es, die Natur in diesem Gebiet 
in ihrer vielfältigen Gesamtheit dauerhaft zu erhal-
ten und, soweit es zur Erhaltung bestimmter Pflan-
zen- und Tierarten im Ökosystem erforderlich ist, 
zu entwickeln oder wiederherzustellen. Insbeson-
dere gilt es,

1. die Waldformationen der mesophytischen Bu-
chenwälder und der durch Eichen-Hainbuchen 
geprägten Mischwälder in ihren standorttypi-
schen Variationen und Übergängen einschließlich 
der verschiedenen natürlichen Entwicklungspha-
sen und charakteristischen Habitatstrukturen so-
wie der Bruch- und Sumpfwälder und sonstigen 
eingelagerten Niedermoore und Sümpfe,

2. die feuchte bis vermoorte Sielbekniederung mit 
ihrem artenreichen Feucht- und Nassgrünland, 
kleineren Sümpfen, feuchten bis nassen Stau-

Anl. 
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denfluren und Niedermoorformationen sowie 
den Feuchtgebüschen, Erlenbrüchen und einge-
lagerten ehemaligen Torfstichgewässern und 
sonstigen Kleingewässern,

3. die vielfältige Struktur der sich an die Sielbeknie-
derung anschließenden Hanglagen mit Magerra-
sen, artenreichen Knicks und Gebüschen sowie 
Staudenfluren und Säumen frischer bis trockener 
sowie halbruderaler bis magerer Standorte,

4. die ehemaligen Kiesabbauflächen mit einer 
durch extensive Beweidung beeinflussten Ent-
wicklung sowie mit ihren natürlichen Sukzes-
sionsflächen und dem sich entwickelnden Mo-
saik unterschiedlichster Vegetationsbestände,

5. die offenen Wasserflächen der ehemaligen Kies-
abbaubereiche mit ihren Kies- und Sandufern, 
Abbruchkanten und Steilufern sowie Inseln als 
Lebensraum für seltene und bedrohte Arten, 

6. die für dieses Gebiet charakteristischen Pflan-
zen- und Tierarten, insbesondere die Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse und ihre Lebens-
räume und Lebensstätten,

7. die Eigenart, Vielfalt und Schönheit dieses Gebie-
tes und sein naturraumtypisches Landschaftsbild 
mit den geomorphologisch bedeutsamen land-
schaftsprägenden Oberflächenformen im Randbe-
reich einer modellhaft ausgebildeten Stauchmoräne 
der Weichsel-Kaltzeit, den Hanglagen des Sielbek-
tals sowie der ehemaligen Kiesabbauflächen

zu erhalten, zu schützen und weiter zu entwickeln.

(3) Soweit es zum Schutz dieses Gebietes und sei-
ner Bestandteile, insbesondere zur Erhaltung oder 
Entwicklung bestimmter gefährdeter Pflanzen- und 
Tierarten und ihrer Lebensräume erforderlich ist, 
können entsprechende Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen durchgeführt werden.

§ 4 
Verbote

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen 
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder 
seiner Bestandteile oder zu einer erheblichen oder 
nachhaltigen Störung führen können. Insbesondere 
ist es verboten,
 1. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttun-

gen, Auf- oder Abspülungen oder Abgrabun-
gen vorzunehmen;

 2. Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen;
 3. Straßen, Wege, Plätze jeder Art oder sonstige 

Verkehrsflächen anzulegen oder wesentlich zu 
ändern;

 4. Leitungen jeder Art zu verlegen, Masten, Ein-
friedigungen oder Einzäunungen zu errichten 
oder bestehende Einrichtungen oder Anlagen 
dieser Art wesentlich zu ändern;

 5. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Ge-
nehmigung nach der Landesbauordnung bedür-
fen, zu errichten oder wesentlich zu ändern;

 6. Gewässer gemäß der §§ 67 und 68 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. November 2014 (BGBl. I S. 1724), aus-
zubauen oder Maßnahmen durchzuführen, die 
den Wasserstand oder den Wasserabfluss oder 
die Fließgeschwindigkeit erheblich verändern, 
oder Stoffe einzubringen, einzuleiten, zu ent-
nehmen oder andere Maßnahmen vorzuneh-
men, die geeignet sind, die physikalische, che-
mische oder biologische Beschaffenheit der 
Gewässer nachteilig zu verändern;

 7. Anlagen zur Entwässerung eines Grundstückes 
zu errichten oder die bestehende Grundstücks-
entwässerung zu verändern;

 8. Stoffe organischer oder anorganischer Zusam-
mensetzung aufzubringen, zu lagern oder in 
den Untergrund einzubringen;

 9. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit es 
sich nicht um Tafeln zur Kennzeichnung des 
Naturschutzgebietes sowie Hinweis- und 
Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvorschrif-
ten handelt;

10. Erstaufforstungen vorzunehmen;

11. die Lebensräume der Pflanzen und der Tiere zu 
beseitigen oder nachteilig zu verändern, insbe-
sondere durch chemische Stoffe oder mecha-
nische Maßnahmen;

12. Pflanzen, Pflanzenteile oder sonstige Bestand-
teile des Naturschutzgebietes zu entnehmen 
oder Pflanzen einzubringen;

13. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie durch 
Lärm oder mutwillig anderweitig zu beunruhi-
gen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder Tiere auszusetzen oder anzusiedeln;

14. gentechnisch veränderte Organismen einzu-
bringen, soweit sie geeignet sind, den Schutz-
zweck dieser Verordnung erheblich zu beein-
trächtigen;

15. Flugmodelle oder unbemannte Luftfahrtsys-
teme, Modellflugkörper mit Eigenantrieb, Frei- 
und Fesselballone oder Drachen aufsteigen 
oder landen zu lassen oder mit Luftsportgerä-
ten zu starten oder zu landen;

16. die Gewässer mit Wasserfahrzeugen jeder Art 
zu befahren;

17. in den Gewässern zu baden oder mit Tauchge-
räten zu tauchen oder auf den Gewässern 
Schiffsmodelle fahren zu lassen;
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18. Zelte oder Wohnwagen aufzustellen, Gegen-
stände jeder Art zu lagern, Feuer zu machen 
oder Hunde nicht angeleint mitzuführen;

19. das Naturschutzgebiet außerhalb der Wege zu 
betreten oder im Naturschutzgebiet außerhalb 
der dafür bestimmten Wege, Straßen und 
Plätze zu fahren.

(2) Beschränkungen, Verbote und Gebote nach an-
deren Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 5 
Zulässige Handlungen

(1) Unberührt von den Verboten des § 4 bleiben
 1. die auf den Schutzzweck ausgerichtete Boden-

nutzung auf den Flächen der Gemeinde Rate-
kau sowie der Stiftung Naturschutz Schleswig-
Holstein und auf den durch natürliche oder ju-
ristische Personen des Privatrechts für Zwecke 
des Naturschutzes erworbenen Flächen nach 
Maßgabe der Vorgaben der oberen Natur-
schutzbehörde;

 2. die der guten fachlichen Praxis entsprechende 
extensive Weide- oder Mähnutzung auf dem 
Flurstück 112/6, Flur 0, Gemarkung Offendorf 
in der Gemeinde Ratekau, in der Übersichts-
karte und in der Abgrenzungskarte waagerecht 
unterbrochen schraffiert dargestellt, dabei ist 
es jedoch unzulässig, die Fläche mit mehr als 
einer Großvieheinheit pro Hektar zu beweiden 
oder vor dem 1. Juli eines jeden Jahres zu mä-
hen, die Fläche mehr als bisher zu entwässern, 
Dünge- oder Pflanzenschutzmittel aufzubrin-
gen sowie die Fläche zu schleppen, zu walzen 
oder umzubrechen;

 3. die der guten fachlichen Praxis entsprechende ex-
tensive Weidenutzung auf dem Flurstück 304/2, 
Flur 0 in der Gemarkung Ratekau, in der Über-
sichtskarte und in der Abgrenzungskarte in 
Strich-Punktsignatur dargestellt, dabei ist es 
jedoch unzulässig, die Fläche mehr als bisher 
zu entwässern, Dünge- oder Pflanzenschutz-
mittel aufzubringen sowie die Fläche zu schlep-
pen, zu walzen oder umzubrechen;

 4. die der guten fachlichen Praxis entsprechende 
landwirtschaftliche Bodennutzung im Sinne 
des § 5 Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I  
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), der übrigen 
a) als Acker genutzten, in der Übersichtskarte 

und in der Abgrenzungskarte kariert darge-
stellten Fläche in der bisherigen Art und in 
dem bisherigen Umfang; 

b) als Dauergrünland genutzten, in der Über-
sichtskarte und in der Abgrenzungskarte 
waagerecht schraffiert dargestellten Flächen, 
dabei ist es jedoch unzulässig, die Flächen 

mehr als bisher zu entwässern, in Ackerland 
umzuwandeln oder Pflanzenschutzmittel auf 
diesen Flächen aufzubringen;

c) zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-
nung als Acker genutzten, in der Übersichts-
karte als schwarze Linie und in der Abgren-
zungskarte grün kariert dargestellten, 10 Meter 
breiten Randstreifen auf den Flurstücken 299 
und 66 der Flur 0 in der Gemarkung Ratekau 
sowie auf dem Flurstück 76/2 der Flur 0 in 
der Gemarkung Offendorf, ab dem 1. Ja-
nuar 2016 als Grünland, dabei ist es jedoch 
unzulässig, die Flächen mehr als bisher zu 
entwässern sowie Dünge- oder Pflanzen-
schutzmittel aufzubringen;

 5. die den Schutzzweck berücksichtigende, der 
guten fachlichen Praxis entsprechende forstwirt-
schaftliche Bodennutzung im Sinne des § 5 Ab-
satz 1 und 2 Landeswaldgesetz vom 5. Dezem-
ber 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 461), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 
2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 225), der als Wald ge-
nutzten Flächen unter Beachtung der Bestim-
mungen des § 30 BNatSchG in Verbindung mit  
§ 21 LNatSchG mit folgender Einschränkung:

  Auf den in der Übersichtskarte schräg schraf-
fiert und in der Abgrenzungskarte schräg dun-
kelgrün schraffiert dargestellten Flächen sind 
zur Erhaltung ungestörter Naturabläufe alle 
forstwirtschaftlichen Maßnahmen zu unterlas-
sen, zulässig bleiben Maßnahmen der Ver-
kehrssicherung;

 6. die Neuwaldbildung auf den in der Übersichts-
karte grau unterlegt dargestellten Flächen und 
in der Abgrenzungskarte orange gemustert 
dargestellten Flächen, im Falle der Neuwaldbil-
dung gilt Nummer 5 entsprechend;

 7. die ordnungsgemäße Ausübung des Jagdrech-
tes im Sinne des § 1 Bundesjagdgesetz 
(BJagdG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29. Mai 2013 (BGBl. I S. 1386), dabei ist 
es jedoch unzulässig,

a) geschlossene Hochsitze zu errichten, die 
mehr als 10 m³ umbauten Raum (Ständer 
und Kanzel) umfassen, 

b) Wild zu füttern, Wildäsungsflächen oder 
Wildäcker anzulegen oder zu betreiben oder 
Brutkästen für Enten aufzustellen oder zu 
betreiben,

c) die Jagd auf Graureiher auszuüben; 

die ordnungsgemäße Ausübung des Jagdschut-
zes im Sinne des Abschnittes VI und des § 22 a 
des BJagdG sowie der §§ 21 und 22 LJagdG 
bleibt zulässig;
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 8. die ordnungsgemäße Ausübung des Fisch-
fangs mit der Handangel 

a) vom Ufer des Flurstückes 115/1, Flur 0, Ge-
markung Offendorf, Gemeinde Ratekau, in 
dem in der Übersichtskarte durch Kreuz-
schraffur und in der Abgrenzungskarte durch 
blaue Kreuzschraffur gekennzeichneten Be-
reich des Forellensees, dabei ist es jedoch 
unzulässig, das Gewässer mit Fischen zu 
besetzen sowie an- oder zuzufüttern; 

b) in dem in der Übersichtskarte durch Punktsig-
natur und in der Abgrenzungskarte durch blaue 
Punktsignatur gekennzeichneten Gewässer auf 
dem Flurstück 47/77, Flur 0, Gemarkung See-
retz, Gemeinde Ratekau, in der bisheriger Art 
und in dem bisherigen Umfang, mit der Ein-
schränkung, dass nur heimische Fischarten für 
den Besatz verwendet werden dürfen;

 9. die erforderliche Unterhaltung der Gewässer, 
die der Vorflut dienen,

a) auf der Grundlage eines von der Wasserbe-
hörde im Einvernehmen mit der unteren Na-
turschutzbehörde zu genehmigenden Ge-
wässerpflegeplanes, in dem Art, Umfang 
und Zeitpunkt der Unterhaltungsmaßnahme 
anzugeben sind, oder

b) aufgrund einer Anordnung oder Verordnung 
nach § 42 Absatz 1 WHG in Verbindung mit 
§ 49 Absatz 1 und 2 Landeswassergesetz 
(LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 91), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. Oktober 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 387), Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung 
vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96);

10. der Betrieb und die Unterhaltung

a) von Rohrleitungen und Einlaufbauwerken an 
den Gewässern oder offenen Gräben zur 
ordnungsgemäßen Einleitung von Nieder-
schlagswasser oder Abwasser aus geneh-
migten Anlagen und

b) von weiteren bestehenden Versorgungs- und 
Entsorgungsanlagen sowie das Verlegen oder 
die Änderung von unterirdischen Ver- und Ent-
sorgungsanlagen auf vorhandenen Trassen;

11. der Betrieb und die Unterhaltung gewässer-
kundlicher Messanlagen nach § 101 LWG so-
wie die hierfür erforderlichen Forschungs- und 
Vermessungsarbeiten;

12. die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung 
und Sicherung der Straßen, Wege, Plätze oder 
sonstiger Verkehrsflächen, dabei ist es jedoch 
unzulässig, wassergefährdende, auswasch- 
oder auslaugbare Materialien zu verwenden;

13. das Betreten oder Befahren

a) der jeweiligen Grundstücke einschließlich 
der Gewässer mit Ausnahme des durch 
blaue Kreuzsignatur in der Abgrenzungs-
karte und Kreuzsignatur in der Übersichts-
karte gekennzeichneten Bereichs des Forel-
lensees auf dem Flurstück 115/1, Flur 0, 
Gemarkung Offendorf, Gemeinde Ratekau, 
durch die Grundstückseigentümerinnen oder 
Grundstückseigentümer oder Grundstücks-
besitzerinnen oder Grundstücksbesitzer oder 
deren Beauftragte zur Wahrnehmung be-
rechtigter Interessen;

b) das Befahren des in der Abgrenzungskarte 
durch blaue Kreuzsignatur und in der Über-
sichtskarte durch Kreuzsignatur gekenn-
zeichneten Bereichs des Forellensees auf 
dem Flurstück 115/1, Flur 0, Gemarkung Of-
fendorf, Gemeinde Ratekau, durch die 
Grundstückseigentümerinnen oder Grund-
stückseigentümer oder deren Beauftragte 
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
mit kleinen Wasserfahrzeugen ohne Motor-
kraft, dabei ist es jedoch unzulässig, in der 
Zeit vom 1. März bis zum 31. August eines 
jeden Jahres an der Insel anzulanden oder 
die Insel zu betreten und die Wasserfläche 
um die Insel in einem Abstand von weniger 
als 30 Meter zu befahren;

c) des Naturschutzgebietes durch Beauftragte 
und Bedienstete der Naturschutzbehörden;

14.  das Baden in dem in der Abgrenzungskarte 
durch blaue Kreuzsignatur und in der Über-
sichtskarte durch Kreuzsignatur gekennzeich-
neten Bereich des Forellensees auf dem Flur- 
stück 115/1, Flur 0, Gemarkung Offendorf, Ge-
meinde Ratekau, durch die Grundstückseigentü-
merinnen oder Grundstückseigentümer oder 
von diesen Berechtigten, dabei ist es jedoch un-
zulässig, in der Zeit vom 1. März bis zum  
31. August eines jeden Jahres um die Insel in ei-
nem Abstand von weniger als 30 Meter zu baden;

15. der Betrieb und die Unterhaltung der bestehen-
den 110-KV-Leitung;

16. der Betrieb und die Unterhaltung der geneh-
migten baulichen Anlagen;

17. Maßnahmen zur Erforschung, zum Schutz oder 
zur Pflege aller nach dem Denkmalschutzge-
setz vom 30. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
2015 S. 2) erfassten Kulturdenkmale, die die 
Denkmalschutzbehörden im Einvernehmen mit 
der oberen Naturschutzbehörde durchführen 
oder durchführen lassen; 

18. Untersuchungen und Maßnahmen zur Pflege 
oder zur Entwicklung des Naturschutzgebie-
tes, die die Naturschutzbehörden durchführen 
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oder durchführen lassen oder die im Einverneh-
men mit ihr von Dritten durchgeführt werden; 
bei Maßnahmen im Bereich der Kulturdenkmale 
unter Beachtung des § 27 Absatz 3 LNatSchG.

(2) Soweit eine der in Absatz 1 aufgeführten Maß-
nahmen im Einzelfall mit einem Eingriff in Natur 
und Landschaft verbunden ist, sind die Bestimmun-
gen des Kapitels 3 BNatSchG in Verbindung mit 
Kapitel 3 LNatSchG zu beachten.
(3) Die untere Naturschutzbehörde trifft bei Ge-
fährdung des Schutzzweckes die nach pflichtge-
mäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen.

§ 6 
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Auf Antrag kann die untere Naturschutzbehörde 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 51 
LNatSchG Ausnahmen zulassen für
1. Bohrungen und Sondierungen im Rahmen

a) der amtlichen geowissenschaftlichen Lan-
desaufnahme,

b) von geophysikalischen Messungen,

2. die erforderlichen Maßnahmen zur Gefährdungs-
abschätzung und Untersuchung nach dem Bun-
des-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Absatz 30 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212), sowie die erforderlichen Maß-
nahmen zur Sanierung der festgestellten schäd-
lichen Bodenveränderungen oder Altlasten auf 
der Grundlage des Bundes-Bodenschutzgeset-
zes und des Landesbodenschutz- und Altlasten-
gesetzes vom 14. März 2002 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 60), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 791), die Entnahme von Boden-, 
Wasser-, Bodenluft- und Aufwuchsproben und 
die Einrichtung und den Betrieb von Messstellen,

3. die Inanspruchnahme von Flächen für die Abla-
gerung von Bodenbestandteilen im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung nach § 39 WHG und  
§ 38 LWG; eine Ausnahme ist nicht erforderlich, 
sofern eine Ablagerung von Bodenbestandteilen 
in einem Gewässerpflegeplan oder in einer An-
ordnung oder Verordnung der Wasserbehörde 
gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 9 vorgesehen ist, 

4. die Entnahme von Pflanzen oder Pflanzenteilen 
wildlebender, nicht besonders geschützter Ar-
ten oder von sonstigen Bestandteilen des Natur-
schutzgebietes,

5. das Nachstellen wildlebender, nicht dem Jagd-
recht unterliegender und nicht besonders ge-
schützter Tierarten sowie das Fangen oder Tö-
ten dieser Tierarten, eine Ausnahme ist nicht 
erforderlich für die Bekämpfung des Bisams 
nach § 69 Absatz 2 Nummer 3 LWG im Bereich 
von Deichen und Dämmen und 

6. das Betreten des Naturschutzgebietes außer-
halb der Wege.

(2) Die Jagdbehörde kann im Einvernehmen mit der 
oberen Naturschutzbehörde Ausnahmen von den 
Verboten des § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 und 
den einschränkenden Regelungen des § 5 Absatz 1 
Nummer 7 im Einzelfall zulassen, wenn dies zur Si-
cherung des Schutzzweckes erforderlich ist.

(3) Die untere Naturschutzbehörde kann im Einzel-
fall die Anwendung von in Naturschutzgebieten zu-
lässigen chemischen Pflanzenschutzmitteln (Ver-
ordnung über Anwendungsverbote für Pflanzen-
schutzmittel in der jeweils gültigen Fassung) zur 
gezielten Bekämpfung von Ampfer, Riesen-Bären-
klau und Jakobs-Kreuzkraut als Ausnahme von den 
Verboten des § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 und 11 
sowie den einschränkenden Regelungen des § 5 
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b zulassen, wenn 
hierfür ein Erfordernis unter Beachtung der guten 
fachlichen Praxis in der Landwirtschaft nachgewie-
sen wird und hierdurch der Schutzzweck nicht 
nachhaltig beeinträchtigt wird. 

(4) Die untere Naturschutzbehörde kann von den 
Verboten des § 4 Absatz 1 nach Maßgabe der Be-
stimmungen des § 67 Absatz 1 oder 2 BNatSchG 
Befreiungen gewähren. Bei der Gewährung von Be-
freiungen von den Verboten des § 4 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 11 bis 13 sind die besonderen artenschutz- 
und jagdrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 57 Absatz 2 Nummer 1 
LNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen

 1. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Bodenbestand-
teile abbaut, Aufschüttungen, Auf- oder Ab-
spülungen oder Abgrabungen vornimmt;

 2. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Sprengungen 
oder Bohrungen vornimmt;

 3. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Straßen, Wege, 
Plätze jeder Art oder sonstige Verkehrsflächen 
anlegt oder wesentlich ändert;

 4. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Leitungen je-
der Art verlegt, Masten, Einfriedigungen oder 
Einzäunungen errichtet oder bestehende Ein-
richtungen oder Anlagen dieser Art wesentlich 
ändert;

 5. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 bauliche Anla-
gen, auch wenn sie keiner Genehmigung nach 
der Landesbauordnung bedürfen, errichtet 
oder wesentlich ändert;

 6. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 Gewässer gemäß 
der §§ 67 und 68 WHG ausbaut oder Maß-
nahmen durchführt, die den Wasserstand oder 
den Wasserabfluss oder die Fließgeschwindig-
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keit erheblich verändern, oder Stoffe einbringt, 
einleitet, entnimmt oder andere Maßnahmen 
vornimmt, die geeignet sind, die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit 
der Gewässer nachteilig zu verändern;

 7. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 Anlagen zur 
Entwässerung eines Grundstückes errichtet 
oder die bestehende Grundstücksentwässe-
rung verändert;

 8. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 Stoffe organi-
scher oder anorganischer Zusammensetzung 
aufbringt, lagert oder in den Untergrund ein-
bringt;

 9. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 Bild- oder 
Schrifttafeln anbringt;

10. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 Erstauffors-
tungen vornimmt;

11. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 die Lebens-
räume der Pflanzen und der Tiere beseitigt oder 
nachteilig verändert, insbesondere durch chemi-
sche Stoffe oder mechanische Maßnahmen;

12. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 Pflanzen, 
Pflanzenteile oder sonstige Bestandteile des 
Naturschutzgebietes entnimmt oder Pflanzen 
einbringt;

13. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 wildlebenden 
Tieren nachstellt, sie durch Lärm oder mutwil-
lig anderweitig beunruhigt, sie fängt, verletzt 
oder tötet oder Tiere aussetzt oder ansiedelt;

14. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 gentechnisch 
veränderte Organismen einbringt, soweit sie 
geeignet sind, den Schutzzweck dieser Verord-
nung erheblich zu beeinträchtigen;

15. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 Flugmodelle 
oder unbemannte Luftfahrtsysteme, Modellflug-

körper mit Eigenantrieb, Frei- und Fesselballone 
oder Drachen aufsteigen oder landen lässt oder 
mit Luftsportgeräten startet oder landet;

16. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 16 die Gewässer 
mit Wasserfahrzeugen jeder Art befährt; 

17. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 17 in den Gewäs-
sern badet, mit Tauchgeräten taucht oder auf 
den Gewässern Schiffsmodelle fahren lässt; 

18. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 18 Zelte oder 
Wohnwagen aufstellt, Gegenstände jeder Art 
lagert, Feuer macht oder Hunde nicht angeleint 
mitführt;

19. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 19 das Natur-
schutzgebiet außerhalb der Wege betritt oder 
im Naturschutzgebiet außerhalb der dafür be-
stimmten Wege, Straßen und Plätze fährt. 

(2) Ordnungswidrig nach § 37 Absatz 1 Nummer 23 
LJagdG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, 
ohne dass eine Ausnahme zugelassen wurde, ent-
gegen

1. § 5 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a geschlos-
sene Hochsitze, die mehr als 10 m³ umbauten 
Raum umfassen, errichtet,

2. § 5 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b Wild füt-
tert, Wildäsungsflächen oder Wildäcker anlegt 
oder betreibt oder Brutkästen für Enten aufstellt 
oder betreibt,

3. § 5 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe c die Jagd 
auf Graureiher ausübt.

§ 8 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. August 2015
Dr.  Robe r t  Habeck

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Bekanntmachung zu der Landesverordnung über das Naturschutzgebiet  
„Sielbektal, Kreuzkamper Seenlandschaft und umliegende Wälder”

Eine Verletzung der in § 19 Absatz 1 bis 8 Landesnaturschutzgesetz bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mängel der Abwägung und der Beschreibung des Schutzzwecks sind unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres gegenüber der obersten Naturschutzbehörde geltend gemacht 
worden sind. 

Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

des Landes Schleswig-Holstein
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Angelnutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 8 b zulässig

Neuwaldbildung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 6 zulässig

Forstwirtschaftliche Bodennutzung
gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 5 Satz 2 unzulässig

Angelnutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 8 a zulässig

Zeichenerklärung

Grünlandnutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 2 zulässig

Grenze des Naturschutzgebiet

Ackernutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 4 a zulässig

Grünlandnutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 4b zulässig

Grünlandnutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 3 zulässig

Grünlandnutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 4 c zulässig10 m
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Landesverordnung 
zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung*)

Vom 20. August 2015
Aufgrund des § 26 Absatz 1 des Straßenverkehrs-
gesetzes in Verbindung mit § 2 der Ordnungswid-
rigkeiten-Zuständigkeitsverordnung vom 22. Ja-
nuar 1988 (GVOBl. Schl.-H. S. 32), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 10. Juli 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 257), verordnet das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie:

Artikel 1

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung vom 
14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 10. Juli 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 257), wird wie folgt geändert:

In der Gliederungsnummer 2.9 wird nach der An-
gabe „Eiderstedt,“ die Angabe „Hohe Elbgeest,“ 
eingefügt.

Artikel 2

Für die Verfolgung und Ahndung von vor dem In-
krafttreten dieser Verordnung begangenen Ord-
nungswidrigkeiten bestimmt sich die Zuständigkeit 
nach den bisherigen Vorschriften.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2015 in 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 20. August 2015
Re i nha rd  Meye r 

Minister
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

Landesverordnung 
zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung*)

Vom 7. September 2015
Aufgrund des § 26 Absatz 1 des Straßenverkehrs-
gesetzes in Verbindung mit § 2 der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung vom 22. Januar 1988 
(GVOBl. Schl.-H. S. 32), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 20. August 2015 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 337), verordnet das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technologie:

Artikel 1

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung 
vom 14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. August 

2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 337), wird wie folgt ge-
ändert:

Nach der Gliederungsnummer 1.6.3.1 werden fol-
gende Gliederungsnummern eingefügt:

„1.6.4 Straßenverkehr 

1.6.4.1  § 24 Straßenverkehrsgesetz, soweit es 
sich um die Erhebung und weitere Verar-
beitung von Daten zur Geschwindigkeits-
kontrolle an der Rader Hochbrücke im Zuge 
der Autobahn 7 handelt.“ 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 7. September 2015
Re i nha rd  Meye r

Minister 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie

*) Ändert Zuständigkeitsverz. vom 14. September 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5

*) Ändert Zuständigkeitsverz. vom 14. September 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5
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Landesverordnung 
über die örtliche Bekanntmachung und Verkündung 

(Bekanntmachungsverordnung – BekanntVO)
Vom 14. September 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 114-0-4

Aufgrund des § 329 des Landesverwaltungsgeset-
zes verordnet das Ministerium für Inneres und Bun-
desangelegenheiten:

§ 1 
Formen der örtlichen Bekanntmachung 

und Verkündung

(1) Örtliche Bekanntmachungen und Verkündungen 
der Gemeinden, Kreise und Ämter erfolgen durch

1. Abdruck in der Zeitung,

2. Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
des Trägers der öffentlichen Verwaltung,

3. Bereitstellung im Internet oder

4. Aushang.

(2) Die örtliche Bekanntmachung der Errichtung von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Ge-
bietshoheit und rechtsfähigen Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts sowie deren sons-
tige örtliche Bekanntmachungen erfolgen durch

1. Abdruck in der Zeitung, 

2. Abdruck in amtlichen Bekanntmachungsblättern 
der Kreise, Gemeinden oder Ämter, deren Gebiet 
von dem Gebiet der Zuständigkeit des Trägers 
der öffentlichen Verwaltung berührt wird, oder

3. Bereitstellung im Internet. 

§ 5 gilt entsprechend. Zweckverbände können be-
stimmen, dass Bekanntmachungen in der Form er-
folgen, in der dies in den entsprechenden Satzun-
gen ihrer Mitglieder festgelegt ist.

(3) Zuständig für die Durchführung der örtlichen 
Bekanntmachung und die Verkündung sind die Be-
hörden der Träger der öffentlichen Verwaltung.

§ 2 
Zeitung

Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung 
durch Abdruck in der Zeitung erfolgt durch einmali-
ges Einrücken in eine oder mehrere im Gebiet der 
Zuständigkeit des Trägers der öffentlichen Verwal-
tung verbreitete Tageszeitungen oder in anderen re-
gelmäßig erscheinenden Zeitungen; dazu zählen 
auch Anzeigenblätter mit einem redaktionellen Teil.

§ 3 
Amtliches Bekanntmachungsblatt

(1) Das amtliche Bekanntmachungsblatt muss

1. durch seine Bezeichnung auf seinen amtlichen 
Charakter und den Träger der öffentlichen Ver-
waltung hinweisen, der es herausgibt,

2.  jahrgangsweise fortlaufend nummeriert sein und 
den Ausgabetag angeben,

3. die Erscheinungsweise angeben,

4. die Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen an-
geben.

Dient das amtliche Bekanntmachungsblatt auch 
nichtamtlichen Veröffentlichungen, ist der amtliche 
Teil voranzustellen.

(2) Wird ein Bekanntmachungsblatt drucktechnisch 
mit anderen Druckwerken verbunden, muss

1. in dem Titel oder Untertitel die Bezeichnung des 
amtlichen Bekanntmachungsblattes deutlich ge-
nannt,

2. das Bekanntmachungsblatt mit seinem Titel 
vom übrigen Text deutlich abgegrenzt,

3. die Verantwortlichkeit für den Inhalt des Be-
kanntmachungsblattes genannt und

4. ein regelmäßiges Erscheinen, bei Bedarf die He-
rausgabe von Sonderausgaben, sowie der Ver-
trieb und die Zugänglichkeit für die Bürgerinnen 
und Bürger sichergestellt werden.

(3) Kreise, Gemeinden und Ämter können gemein-
same amtliche Bekanntmachungsblätter herausge-
ben; die Textbeiträge müssen den beteiligten Trä-
gern der öffentlichen Verwaltung eindeutig zuge-
ordnet werden können.

§ 4 
Internet

(1) Die örtlichen Bekanntmachungen und Verkün-
dungen des Trägers der öffentlichen Verwaltung in 
der Bekanntmachungsform Internet erfolgen da-
durch, dass sie im Internet bereitgestellt werden 
und in der Zeitung unter Angabe der Internet-
adresse hierauf hingewiesen wird; der Hinweis in 
der Zeitung entfällt bei Bekanntmachungen, die 
keine Rechtsetzungsvorhaben betreffen. Der Hin-
weis in der Zeitung kann durch einen entsprechen-
den Hinweis an mindestens einer Bekanntma-
chungstafel des Trägers der öffentlichen Verwal-
tung ersetzt werden; § 5 Absatz 3 gilt 
entsprechend. Die Beachtung der Sätze 1 und 2 ist 
in den Akten zu vermerken.

(2) Über die Internetseite des Trägers der öffentli-
chen Verwaltung müssen sämtliche örtliche Be-
kanntmachungen und Verkündungen, die nach dem 
Inkrafttreten der Bestimmung der Bekanntma-
chungsform (§ 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1) ver-
öffentlicht werden, zentral erreichbar sein. Rechts-
vorschriften müssen auf Dauer vorgehalten wer-
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den; dies gilt nicht für jährlich neu zu erlassende 
Satzungen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Flä-
chennutzungs- und Bebauungspläne. Sonstige ört-
lich bekannt zu machende Pläne, Karten oder 
Zeichnungen einschließlich der dazu gehörigen Er-
gänzungen, wie Begründungen, Erklärungen, kön-
nen im Internet bekannt gemacht werden.

(3) Die Bereitstellung im Internet darf nur im Rah-
men einer ausschließlich in Verantwortung des Trä-
gers der öffentlichen Verwaltung betriebenen Inter-
netseite erfolgen. Er darf sich zur Einrichtung und 
Pflege der Internetseite eines Dritten bedienen. 
Amtsangehörige Gemeinden und Ämter können 
vereinbaren, dass die Bereitstellung nach Satz 1 
über die Internetseite des Amtes erfolgt; die Auf-
findbarkeit der Bekanntmachungen unter dem Ge-
meindenamen ist sicherzustellen. Satz 3 gilt ent-
sprechend für Zweckverbände, die sich ausschließ-
lich aus amtsangehörigen Gemeinden eines Amtes 
zusammensetzen sowie in den Fällen des § 1 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 1 und 2 der Amtsordnung. 

(4) Anders lautende Rechtsvorschriften über örtli-
che Bekanntmachungen und Verkündungen bleiben 
unberührt.

§ 5 
Aushang

(1) Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern können durch Aushang örtlich be-
kannt machen oder verkünden. Der Aushang er-
folgt durch Anschlag an den Bekanntmachungsta-
feln. Für je angefangene 3.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner muss eine Tafel aufgestellt sein.

(2) Ämter können in ihren Angelegenheiten durch 
Aushang örtlich bekannt machen oder verkünden, 
sofern alle amtsangehörigen Gemeinden diese Be-
kanntmachungs- und Verkündungsform auch vor-
sehen. Der Aushang erfolgt durch Anschlag an den 
Bekanntmachungstafeln der amtsangehörigen Ge-
meinden und an der Bekanntmachungstafel des 
Amtes.

(3) Die Bekanntmachungstafeln müssen jederzeit 
allgemein zugänglich sein. Die Dauer des Aushangs 
beträgt eine Woche (Aushangfrist). Hierbei werden 
der Tag des Anschlags und der Tag der Abnahme 
nicht mitgerechnet. Für jede Bekanntmachungsta-
fel sind der Tag des Anschlags und der Tag der Ab-
nahme in den Akten zu vermerken.

§ 6 
Satzungsvorschriften

(1) Die Träger der öffentlichen Verwaltung nach  
§ 1 regeln das Nähere der örtlichen Bekanntma-
chung und Verkündung durch Satzung. Die Sat-
zung muss enthalten

1. die Bestimmung der nach § 1 zulässigen Be-
kanntmachungs- und Verkündungsform,

2. im Falle des Abdruckes in der Zeitung deren na-
mentliche Bezeichnung,

3. im Falle des Abdruckes im amtlichen Bekannt-
machungsblatt

a) seine Bezeichnung,

b) die Angabe der Erscheinungsweise sowie der 
Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen,

4. im Falle der mit einem Hinweis in der Zeitung 
verbundenen Bereitstellung im Internet die Inter-
netadresse und die namentliche Bezeichnung 
der Zeitung; wird der Hinweis in der Zeitung 
durch einen entsprechenden Aushang ersetzt, 
ist der Aufstellungsort der Bekanntmachungsta-
fel festzulegen,

5. im Falle des Aushanges nach § 5 die Festlegung 
der Aufstellungsorte der Bekanntmachungstafeln.

(2) Satzungsvorschriften über die örtliche Bekannt-
machung und Verkündung sind in der Form und 
nach dem Verfahren, die durch sie selbst vorge-
schrieben sind, bekannt zu machen. Wird die Form 
oder das Verfahren geändert, ist darauf außerdem 
in der bisherigen Form und nach dem bisherigen 
Verfahren nachrichtlich hinzuweisen.

(3) Für die örtliche Bekanntmachung der Errichtung 
von Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne 
Gebietshoheit und rechtsfähigen Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts wird die Be-
kanntmachungsform jeweils von der für die Auf-
sicht zuständigen Behörde bestimmt.

§ 7 
Bewirkung der öffentlichen Bekanntmachung 

und Verkündung

(1) Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung 
ist bewirkt

1. im Falle des Abdrucks in der Zeitung mit Ablauf 
des Erscheinungstages; erfolgt der Abdruck in 
mehreren Zeitungen, ist der Erscheinungstag 
der zuletzt erschienenen Zeitung maßgebend,

2. im Falle des Abdrucks im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt mit Ablauf des Erscheinungstages,

3. im Falle der Bereitstellung im Internet mit Ablauf 
des Tages, an dem sie im Internet verfügbar ist; 
ist nach § 4 Absatz 1 Satz 1 ein Hinweis in der 
Zeitung erforderlich, muss dieser innerhalb ei-
nes Zeitraumes von bis zu drei Tagen vor dem 
Tag der Bereitstellung nach Halbsatz 1 erfolgt 
sein; erfolgt der Hinweis in mehreren Zeitungen, 
ist die zuletzt erscheinende Zeitung für die Be-
rechnung des Zeitraumes maßgebend; wird der 
Hinweis in der Zeitung durch einen entsprechen-
den Aushang ersetzt, gilt die Bekanntmachung 
mit Ablauf des Tages als bewirkt, an dem sie im 
Internet verfügbar und der Hinweis auf sie an 
der Bekanntmachungstafel erfolgt ist,



340 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 24. September 2015 Nr. 13

4. im Falle des Aushangs nach § 5 mit Ablauf der 
Aushangfrist,

5. im Falle des § 1 Absatz 2 Satz 3 mit Ablauf des 
Tages, an dem die letzte Bekanntmachung er-
folgt ist; in vorhergehenden Bekanntmachungen 
muss auf den Zeitpunkt der Bewirkung hinge-
wiesen werden.

(2) Örtliche Bekanntmachungen über Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzung von Gemeindevertretun-
gen gelten im Falle der Bereitstellung im Internet 
mit Ablauf des Tages der Bereitstellung und im 

Falle des Aushanges nach § 5 mit Ablauf des Ta-
ges, an dem sie an den Bekanntmachungstafeln 
angeschlagen worden sind, als bewirkt. Der Aus-
hang und die Bekanntmachung im Internet müssen 
bis zum Ablauf des Tages nach der Sitzung verfüg-
bar sein.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2015 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren nach ih-
rem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. September 2015
Ste fan  S tud t 

Minister
für Inneres und Bundesangelegenheiten
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


